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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.1936

Norm

StPO §13 Abs3

StPO §82

Rechtssatz

Nach Einstellung einer Voruntersuchung ist der Gerichtshof erster Instanz zur Entscheidung über einen Antrag auf

Gewährung von Akteneinsicht zuständig.
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